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1. EINLEITUNG

Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zur europäischen Normung (im Folgenden 
„Normungs-Verordnung“)1 sieht Folgendes vor: 

Die Kommission bewertet bis 2. Januar 2015 die Auswirkungen des in Artikel 10 
vorgesehenen Verfahrens auf den Zeitbedarf für die Erteilung von 
Normungsaufträgen. Die Kommission legt die Ergebnisse der Bewertung in einem 
Bericht an das Europäische Parlament und den Rat vor. Dem Bericht wird 
gegebenenfalls ein Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung beigefügt. 

Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Kommission der Verpflichtung gemäß Artikel 25 
nach. 

2. EUROPÄISCHE NORMEN UND DOKUMENTE DER EUROPÄISCHEN NORMUNG ZUR 
UNTERSTÜTZUNG DER RECHTSETZENDEN UND POLITISCHEN MASSNAHMEN DER UNION

2.1. Europäische Normungsorganisationen 

Seit den 80-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts spielen die europäischen 
Normungsorganisationen bei der Harmonisierung nationaler Normen in den Mitgliedstaaten 
der EU und der EFTA und bei der Unterstützung der Schaffung des Binnenmarkts eine 
wichtige Rolle, die weithin anerkannt wird. Diese Anerkennung wurde erstmals in der 
Richtlinie 83/189/EWG2 und anschließend in den Allgemeinen Leitlinien für die 
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den europäischen Normungsorganisationen, 
die 1984 unterzeichnet und 20033 überarbeitet wurden, bestätigt. 

Die in der Normungs-Verordnung anerkannten europäischen Normungsorganisationen sind 
das Europäische Komitee für Normung (CEN), das Europäische Komitee für 
elektrotechnische Normung (CENELEC) und das Europäische Institut für Normung im 
Bereich der Telekommunikation (ETSI). Diese Organisationen nehmen auf freiwilliger Basis 
europäische Normen und Dokumente der europäischen Normung an, um freiwillige 
technische oder die Qualität betreffende Spezifikationen festzulegen, denen bereits 
bestehende oder künftige Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen entsprechen 
können. 

Das europäische Normungssystem zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die 
Kommission die europäischen Normungsorganisationen beauftragen kann, eine europäische 
Norm oder ein Dokument der europäischen Normung für Produkte oder Dienstleistungen zur 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 

europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG 
des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 316 
vom 14.11.2012, S. 12-33. 

2 Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften. Die Richtlinie 98/34/EG ist eine Kodifizierung der Richtlinie 
83/189/EWG und ihrer Änderungen. ABl. L 204 vom 21.7.1998. 

3 ABl. C 91 vom 16.4.2003. 
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Unterstützung der rechtsetzenden und politischen Maßnahmen der Union zu erarbeiten. An 
die Stelle der früheren Rechtsgrundlage, der Richtlinie 98/34/EG und des Abkommens über 
Zusammenarbeit mit den europäischen Normungsorganisationen, ist nunmehr die Normungs-
Verordnung getreten. Rund 20 % aller europäischen Normen und Dokumente der 
europäischen Normung gehen auf solche Aufträge der Kommission zurück, während den 
übrigen 80 % direkt Vorschläge der Industrie oder sonstiger Interessenträger im Bereich der 
Normung zugrunde liegen. 

2.2. Die Erteilung von Normungsaufträgen vor Inkrafttreten der Normungs-
Verordnung

Artikel 6 der Richtlinie 83/189/EWG (später ersetzt durch Richtlinie 98/34/EG4) sah vor, dass 
die Kommission, „Vorschläge zur Beseitigung der bestehenden oder vorauszusehenden 
Handelshemmnisse“ unterbreiten konnte und in diesem Zusammenhang die Möglichkeit hatte, 
„die europäischen Normungsgremien zu ersuchen, innerhalb einer bestimmten Frist eine 
europäische Norm zu erarbeiten“. Vor der Erteilung von Normungsaufträgen musste die 
Kommission den gemäß Artikel 5 einzusetzenden Ständigen Ausschuss (Ausschuss 98/34) 
konsultieren, dem von den Mitgliedstaaten ernannte Vertreter angehörten. Dies war die 
einzige vorgeschriebene Anforderung. 

Die Regelung für Normungsaufträge nach Maßgabe der Richtlinie 83/189/EWG und später 
der Richtlinie 98/34/EG betraf ausschließlich den Bereich der Produktnormung. Sie enthielt 
weder zum Inhalt eines solchen Auftrags noch zu seiner Rechtsform spezifische Vorgaben 
und auch keine Erläuterungen zur Verfahrensweise bei der Anhörung der europäischen 
Normungsorganisationen oder anderer Interessenträger während der Vorbereitung des 
Auftrags. 

Eine Entwurfsfassung des Normungsauftrags wurde dem Ständigen Ausschuss in drei 
Sprachen (DE/EN/FR) mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt, in der Regel nachdem im 
zuständigen sektoralen Ausschuss oder in der nach Maßgabe der relevanten sektorbezogenen 
Rechtsvorschriften eingerichteten Arbeitsgruppe eine Diskussion über diesen Entwurf 
stattgefunden hatte und die europäischen Normungsorganisationen und andere relevante 
Interessenträger konsultiert worden waren. 

Der Ständige Ausschuss hatte lediglich beratende Funktion und seine Stellungnahme war für 
die Kommission nicht verbindlich. Die Konsultation erfolgte entweder im Rahmen einer 
Sitzung oder eines schriftlichen Verfahrens, das auf vier bis sechs Wochen angelegt war, um 
den Ausschussmitgliedern die Möglichkeit zu geben, Bemerkungen zu übermitteln. 
Anschließend erstellte die Kommission auf der Grundlage der zugegangenen Bemerkungen 
selbständig den endgültigen Auftrag und übermittelte ihn den europäischen 
Normungsorganisationen zwei bis fünf Monate nach der Anhörung. In der Regel wurde den 
europäischen Normungsorganisationen keine Frist für die Ausführung eines 
Normungsauftrags gesetzt. 

Normungsaufträge wurden nicht nur über die Erarbeitung von Normen erteilt, sondern auch 
über die Durchführung von Machbarkeitsstudien oder die Ausführung sonstiger pränormativer 
Arbeiten, die nicht direkt zur Annahme europäischer Normen führen. 

                                                 
4 ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. 
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2.3. Die Erteilung eines Normungsauftrags als Durchführungsrechtsakt 

Die Normungs-Verordnung enthält überarbeitete Vorschriften für Aufträge über europäische 
Normen und Dokumente der europäischen Normung für Produkte und Dienstleistungen zur 
Unterstützung der rechtsetzenden und politischen Maßnahmen der Union. Die wichtigste 
Neuerung besteht darin, dass gemäß Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung der auf der 
Grundlage von Artikel 22 einzusetzende Ausschuss (Ausschuss für Normen) nach dem in 
Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/20115 beschriebenen Prüfverfahren angehört wird. 
Dies bedeutet, dass die Stellungnahme des Ausschusses nunmehr verbindlich ist und die 
Kommission anschließend einen Normungsauftrag in Form eines Durchführungsrechtsakts 
(Durchführungsbeschlusses der Kommission) annimmt. 

In ihrem Vorschlag für eine Verordnung zur europäischen Normung, KOM(2011) 3156, hatte 
sich die Kommission dafür ausgesprochen, an dem informellen Status von 
Normungsaufträgen sowie an dem in der Richtlinie 98/34/EG beschriebenen 
Anhörungsverfahren festzuhalten. Der Mitgesetzgeber entschied jedoch anders und beschloss, 
dass die Mitgliedstaaten bei der Erteilung von Normungsaufträgen über das in der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 vorgesehene Prüfverfahren die Kontrolle über die 
Durchführungsbefugnisse der Kommission behalten sollten. 

Im Hinblick auf etwaige Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des neuen Prüfverfahrens 
auf den Zeitbedarf für die Erteilung eines Normungsauftrags ist die Kommission nach 
Artikel 25 verpflichtet, bis zum 2. Januar 2015 eine entsprechende Bewertung vorzunehmen. 

3. ANALYSE

3.1. Auswirkungen der Normungs-Verordnung 

Trotz großer Unterschiede zwischen dem gesamten Verfahren für die Planung, Vorbereitung, 
Anhörung und Annahme nach Artikel 8, Artikel 10 Absätze 1 und 2 und Artikel 12 und dem 
in der Richtlinie 98/34/EG vorgesehenen Ablauf warfen die Neuerungen bisher keine 
Probleme auf. 

Tatsächlich hatte die Kommission bereits vor Inkrafttreten der Normungs-Verordnung eigene 
Vorgaben für die Planung künftiger Aufträge (im Rahmen von Aktionsplänen oder 
fortlaufenden Plänen) und für die Veröffentlichung dieser Informationen beschlossen und 
gleichzeitig Grundsätze für die Anhörung der europäischen Normungsorganisationen, der 
mitgliedstaatlichen Experten des jeweiligen Sektors und aller relevanten Interessenträger vor 
der Beratung mit den Mitgliedstaaten im Ausschuss 98/34 festgelegt. 

Durch die Normungs-Verordnung wurden im Wesentlichen die zuvor angewandten 
nichtregulierten Verfahrensweisen förmlich festgeschrieben. Die einzige bedeutende 
Neuerung ist das Notifizierungssystem nach Artikel 12, das der Öffentlichkeit den Zugang zu 
allen Auftragsentwürfen eröffnet. Gemäß der Normungs-Verordnung muss die Kommission 
jedoch höhere Anforderungen erfüllen, wenn sie die europäische Normung als Mittel zur 
Unterstützung der politischen Maßnahmen der Union nutzt. 

                                                 
5 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

6 KOM(2011) 0315 endg. vom 1.6.2011. 
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Zusammengefasst hat die Normungs-Verordnung die folgenden direkten und indirekten 
Auswirkungen: 

Gemäß Artikel 8 muss die Kommission ihre Pläne für neue Normungsaufträge im 
jährlichen Arbeitsprogramm der Union für europäische Normung darlegen. Dies 
bedeutet, dass der normale Zeitbedarf für die Erarbeitung von Aufträgen in der Regel 
zwölf Monate überschreitet, unabhängig davon, wie der Ausschuss für Normen am 
Ende des Verfahrens konsultiert wird. 

Gemäß Artikel 10 Absatz 2 sind mitgliedstaatliche Experten des jeweiligen Sektors, 
die europäischen Normungsorganisationen und die europäischen Organisationen von 
Interessenträgern, die von der Union nach Maßgabe der Normungs-Verordnung 
finanziert werden, in der Phase der Vorbereitung eines Normungsauftrags zu 
konsultieren. Dies wurde in der Regel auch früher schon so gehandhabt, allerdings 
nicht systematisch und ohne rechtliche Verpflichtung. 

Gemäß Artikel 12 muss die Kommission allen Interessenträgern, auch denjenigen, die 
in Artikel 10 Absatz 2 nicht aufgeführt sind, Auftragsentwürfe in der 
Vorbereitungsphase über das Online-Notifizierungssystem zugänglich machen. 

Gemäß den für den Ausschuss für Normen geltenden Regeln und Verfahren muss der 
Vorsitz des Ausschusses den Ausschuss in der Vorbereitungsphase und vor Abgabe 
seiner Stellungnahme über die Stellungnahmen der mitgliedstaatlichen Experten für 
den jeweiligen Sektor informieren. 

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 müssen die europäischen Normungsorganisationen 
innerhalb eines Monats nach Eingang eines Auftrags erklären, ob sie den Auftrag 
annehmen. Diese Anforderung bringt die Notwendigkeit mit sich, dass die 
Kommission und die europäischen Normungsorganisationen in der Phase der 
Vorbereitung eines Auftrags in ständiger wirksamer Kommunikation zueinander 
stehen. 

Da ein Normungsauftrag nach intensiven Beratungen, Planungen und Diskussionen in 
Form eines Durchführungsrechtsakts erteilt wird, sollten die europäischen 
Normungsorganisationen einen solchen Auftrag schließlich annehmen (bzw. 
ablehnen), ohne Bedingungen zu stellen; dies bedeutet, dass es künftig nicht mehr 
möglich sein wird, nur einige Teile eines Auftrags auszuwählen und anzunehmen. In 
der Vergangenheit war es durchaus üblich, dass die europäischen 
Normungsorganisationen Aufträge der Kommission nur unter bestimmten 
Bedingungen oder nur teilweise angenommen haben, in Abhängigkeit von den 
verfügbaren finanziellen Ressourcen oder von anderen Erwägungen, da die Mitglieder 
der europäischen Normungsorganisationen erst nach dem offiziellen Eingang des 
endgültigen Auftrags angehört wurden. 

In der Mitteilung „Eine strategische Vision der europäischen Normung: Weitere Schritte zur 
Stärkung und Beschleunigung des nachhaltigen Wachstums der europäischen Wirtschaft bis 
zum Jahr 2020“ 7, die die Kommission zusammen mit dem Vorschlag für eine Verordnung zur 
europäischen Normung angenommen hat, wird die Beschleunigung der europäischen 
Normung zu einem der strategischen Ziele erklärt. Bei Normungsaufträgen der Kommission 
spielt für den Zeitbedarf auch die Zeit eine Rolle, die die Kommission selbst für die 

                                                 
7 KOM(2011) 0311 endg. vom 1.6.2011. 
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Vorbereitung eines Normungsauftrags insgesamt benötigt. Dies verstärkt die Notwendigkeit 
einer effizienten Zusammenarbeit zwischen den europäischen Normungsorganisationen, der 
Kommission, den Experten der Mitgliedstaaten und den Interessenträgern nach den neuen 
Vorschriften, um sicherzustellen, dass alle innerhalb des gesamten Ablaufs erforderlichen 
Schritte rechtzeitig abgeschlossen werden können. 

Nach den bisherigen Erfahrungen und unter Berücksichtigung des gesamten für die 
Vorbereitung eines Normungsauftrags erforderlichen Zeitbedarfs stellt die Konsultation der 
Mitgliedstaaten im Ausschuss für Normen im Vergleich zur früheren Verfahrensweise 
innerhalb des Verfahrens keinen Engpass dar und verzögert das Verfahren auch nicht.8 

Dies gilt unter der Bedingung, dass die Planungsphase und die Konsultation der europäischen 
Normungsorganisationen, der mitgliedstaatlichen Experten für den jeweiligen Sektor und aller 
relevanten Interessenträger ordnungsgemäß durchgeführt werden, um eine positive 
Stellungnahme des Ausschusses für Normen sicherzustellen. Eine positive Stellungnahme 
bedeutet auch, dass der für das Prüfverfahren vorgelegte Auftragsentwurf der Kommission 
ohne Änderungen bzw. nur mit geringfügigen Anpassungen angenommen wird, so dass eine 
raschere Übermittlung an die europäischen Normungsorganisationen möglich ist. 

Gegenüber der früheren Verfahrensweise würde lediglich eine negative Stellungnahme des 
Ausschusses für Normen eine zusätzliche Verzögerung um mehrere Monate verursachen. 

Für Normungsinitiativen auf der Grundlage der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine 
Produktsicherheit9 (nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle) hat die Verordnung (EU) 
Nr. 1025/2012 hingegen eine zusätzliche Erfordernis in Form eines förmlichen Beschlusses 
der Kommission entsprechend den Komitologiebestimmungen gebracht, weil der jeweilige 
Normungsauftrag nach der Annahme der Sicherheitsanforderungen, denen europäische 
Normen entsprechen müssen, im Wege eines Kommissionsbeschlusses gemäß Richtlinie 
2001/95/EG in einem weiteren Kommissionsbeschluss auf der Grundlage der Normungs-
Verordnung (nach dem Prüfverfahren) nochmals angenommen werden muss. Die 
Kommission hat dieses Problem bereits erkannt und strebt mit dem gegenwärtig vorliegenden 
Vorschlag für eine Verordnung über die Sicherheit von Verbraucherprodukten10 an, das 
Verfahren zu vereinfachen und es der in der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 vorgesehenen 
Verfahrensweise anzugleichen. 

Darüber hinaus sind Arbeiten, mit denen europäische Normung vorbereitet oder begleitet 
werden, beispielsweise Machbarkeitsstudien, nach Artikel 10 der Normungs-Verordnung 
ausdrücklich ausgeschlossen, weil derartige Tätigkeiten nie unmittelbar zur Annahme von 
europäischen Normen oder Dokumenten der europäischen Normung im Sinne des Artikels 10 
Absatz 1 führen. Nach der früheren Regelung nutzte die Kommission Normungsaufträge, um 
derartige Arbeiten in Auftrag zu geben, was nach der Normungs-Verordnung nicht mehr 
möglich ist; dank dieser neuen Verfahrensweise kann der Zeitraum bis zum Beginn oder zur 
Vorbereitung solcher Maßnahmen verkürzt werden. 

                                                 
8 Die Mindestfrist für die Anhörung des Ausschusses beträgt zwei Wochen. In der Praxis werden vier bis sechs 

Wochen als Frist eingeräumt. 

9 ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4. 

10 COM(2013) 078 final. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202001/95;Year2:2001;Nr2:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/95;Nr:2001;Year:95&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:078&comp=078%7C2013%7CCOM
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3.2. Statistische Analyse 

Aus der internen Statistik der Kommission für den Zeitraum 2006-2014 geht hervor, dass sich 
die durchschnittliche Zahl der (nach dem früheren Verfahren erteilten) Normungsaufträge der 
Jahre 2006-2013 auf 20 Aufträge pro Jahr belief. Schätzungen zufolge sind es 2014, im 
ersten Jahr, in dem Aufträge nach dem neuen Verfahren erteilt wurden, neun Aufträge (siehe 
Tabelle 1). 

Die Normungsaufträge betreffen nicht mehr nur Produktnormung, sondern auch 
Dienstleistungsnormung; zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, Aufträge zur 
Unterstützung der allgemeinen politischen Maßnahmen der Union zu erteilen. 2014 wird 
jedoch ein Rückgang der Zahl der Normungsaufträge um 50 % gegenüber dem 
Durchschnittswert der letzten Jahre, in denen das frühere Verfahren angewandt wurde, 
erwartet. Außer dem seit 2012 zu beobachtenden rückläufigen Trend bei der Zahl der 
Aufträge (der darauf zurückzuführen ist, dass die wichtigsten Normungsaufträge in den 
Sektoren des „Neuen Konzepts“ bereits erteilt wurden) kommen als Gründe für diesen 
Rückgang im Wesentlichen die folgenden beiden Aspekte in Betracht: 

i. die höheren formalen Anforderungen des Verfahrens in Verbindung mit der 
obligatorischen jährlichen Planung und den detaillierteren Anforderungen an den 
Inhalt eines Normungsauftrags, und 

ii. die Tatsache, dass Normungsaufträge nicht mehr für die Einleitung von Maßnahmen 
wie normungsbezogenen Studien oder Arbeiten zur Vorbereitung oder Begleitung 
erteilt werden, die nicht unmittelbar zur Annahme von europäischen Normen oder 
Dokumenten der europäischen Normung führen. 

Tabelle 1: Zahl der Normungsaufträge einschließlich Änderungen, 2006-2014 

Konsultationsverfahren Jahr Zahl der erteilten 
Aufträge

2006 24 

2007 20 

2008 18 

2009 21 

2010 20 

2011 19 

2012 23 

Richtlinie 98/34/EG (Artikel 6 Absatz 4 
Buchstabe e) 

 

2013 16*) 

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 (Artikel 10 
Absatz 2) 

2014 9**) 

*) Diese Aufträge wurden alle 2013 erteilt und waren bereits 2012 Gegenstand der 
Konsultation im Rahmen des Ausschusses 98/34. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/34/EG;Year:98;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
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**) Schätzwert auf der Grundlage der im Oktober 2014 verfügbaren Informationen: Die 
Gesamtzahl setzt sich aus einem angenommenen Auftrag und acht Aufträgen zusammen, die 
dem Ausschuss für Normen bereits mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt wurden bzw. 
die kurz vor der Übermittlung standen. 

 

Festzuhalten ist, dass die Kommission erst seit 2009 systematischere Aufzeichnungen des 
„Datums des Beginns“ der Vorbereitungen führt. Diese Angabe bezieht sich aber auf den 
ersten Kontakt zwischen einer Generaldirektion der Kommission, die mit der Vorbereitung 
eines Auftrags befasst ist, und dem Vorsitz des Ausschusses (Ausschuss 98/34 und später 
Ausschuss für Normen), der zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die tatsächliche Vorbereitung 
eines Auftrags kurz bevorsteht oder bereits begonnen hatte. Aufgrund dieser Unsicherheit 
bezüglich der Aufzeichnung sollte diese Angabe als Schätzung betrachtet werden. 

Aus der Statistik der Kommission für den Zeitraum 2009-2013 geht hervor, dass die 
Vorbereitung von Aufträgen, die nach dem alten Verfahren erteilt wurden, im Durchschnitt 
363 Kalendertage (rund zwölf Monate) gedauert hat (die Stichprobe umfasst nur 40 Fälle, da 
der Anfangstermin lediglich bei 40 % der Aufträge im Zeitraum 2009-2013 erfasst wurde). 
Schätzungen für 2014 zufolge beträgt die durchschnittliche Vorbereitungszeit für Aufträge, 
die nach dem neuen Verfahren erteilt werden sollen, 420 Kalendertage (rund 13,5 Monate) 
(Stichprobengröße neun, siehe Tabelle 2). 

Aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit und der Qualität der Daten ist es nicht möglich, 
endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Sollte sich die festgestellte Zunahme jedoch 
bestätigen, könnte sie auf die erhöhten formalen Verwaltungsanforderungen für die 
Ausarbeitung von Normungsaufträgen zurückzuführen sein, die eine äußerst effiziente 
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten erfordert. 

Tabelle 2: Durchschnittlicher Zeitbedarf für die Vorbereitung von Aufträgen nach dem 
alten und dem neuen Verfahren 

Konsultationsverfahren Jahr der 
Auftragserteilung

Zahl der 
berücksichtigten 
Aufträge

Durchschnittlicher
Zeitbedarf vom Datum 
des Beginns der 
Vorbereitung bis zur 
Übermittlung an die 
europäischen
Normungsorganisationen

Richtlinie 98/34/EG 
(Artikel 6 Absatz 4 
Buchstabe e) 

2009-2013 40 363 Kalendertage  
(zwölf Monate)*) 
 
(Standardabweichung 179 
Kalendertage) 

Verordnung (EU) 
Nr. 1025/2012 
(Artikel 10 Absatz 2) 

2014 9**) 420 Kalendertage  
(13,5 Monate) 
 
(Standardabweichung 170 
Kalendertage) 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/34/EG;Year:98;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
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*) In ihrem Bericht KOM(1998) 291 endg.11 schätzte die Kommission die damalige 
durchschnittliche Vorbereitungszeit auf acht bis 14 Monate. 

**) Die Zahl der bis Ende 2014 zu erteilenden Aufträge ist geschätzt. Bei diesen Schätzwerten 
wird davon ausgegangen, dass die Übermittlung an die europäischen Normungsorganisationen 
drei Wochen nach dem Prüfverfahren im Ausschuss für Normen erfolgen sollte.

 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In Anbetracht 

des relativ kurzen Zeitraums, für den Erfahrungen mit der Erteilung von 
Normungsaufträgen nach Artikel 10 der Normungs-Verordnung vorliegen, 

der Tatsache, dass die transparente und ordnungsgemäße Planung von 
Normungsaufträgen und der informelle Konsultationsprozess mit den europäischen 
Normungsorganisationen, den Mitgliedstaaten und allen relevanten Interessenträgern 
im Vorfeld der Erteilung von Normungsaufträgen von zentraler Bedeutung sind, 

der Tatsache, dass die Kommission zurzeit ihre internen Leitlinien für Planung, 
Erarbeitung und Anhörung im Zusammenhang mit Normungsaufträgen aktualisiert, 

der Tatsache, dass Arbeiten zur Vorbereitung und Begleitung von europäischer 
Normung, wie Machbarkeitsstudien, bei denen die Kommission keine konkreten 
europäischen Normen oder Dokumente der europäischen Normung verlangt, 
zusammen mit den europäischen Normungsorganisationen ohne Aufträge eingeleitet 
werden können, 

kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die neuen Vorschriften gemäß Artikel 10 der 
Normungs-Verordnung zwar die Notwendigkeit einer effizienten Zusammenarbeit der 
Beteiligten erhöhen, der kurze Zeitraum, in dem Erfahrungen mit dem neuen Verfahren 
gewonnen werden konnten, aber keine endgültige Schlussfolgerung zulässt, ob die neuen 
Vorschriften den Zeitaufwand für Normungsauftragsverfahren dauerhaft und in 
unannehmbarer Weise vermehren. Der Datenbestand reicht daher nicht aus, um zum jetzigen 
Zeitpunkt die Notwendigkeit eines Legislativvorschlags zur Änderung von Artikel 10 der 
Normungs-Verordnung zu begründen. Die Kommission wird diesen Punkt Ende 2015 im 
Zusammenhang mit dem Bericht, den sie dem Rat und dem Europäischen Parlament nach 
Artikel 24 Absatz 3 zur Durchführung der Normungs-Verordnung vorlegen wird, erneut 
prüfen. 

 

 

                                                 
11 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament „Effizienz und Verantwortlichkeit in der 

europäischen Normung im Rahmen des neuen Konzepts“, KOM(1998) 291 endg. vom 13.5.1998. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=COM&code2=&gruppen=Code:KOM;Year:1998;Nr:291&comp=291%7C1998%7CKOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=65604&code1=COM&code2=&gruppen=Code:KOM;Year:1998;Nr:291&comp=291%7C1998%7CKOM

